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Landratsamt Erding, Postfach 1255, 85422 Erding 
 
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Erding zur Einhaltung von  
Biosicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten Gebiet zu präventiven 
Zwecken nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tier-
gesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die Geflü-
gelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tiergesundheitsgesetz und 
dem Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und 
Verordnungsgesetz) im Landkreis Erding 
 
 
Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), sowie 
aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 
1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), sowie 
aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes 
über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – 
LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS 
II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, 
 
 
ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Erding folgende: 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Die am 24.11.2022 im Sonderamtsblatt veröffentlichte und mit Veröffent-

lichung im Amtsblatt Nr. 29 vom 19.07.2023 geänderte Allgemeinverfü-
gung (vom 03.07.2023) zum Schutz gegen die Geflügelpest wird aufge-
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hoben, mit Ausnahme der mit Allgemeinverfügung vom 03.07.2023 fest-
gelegten Bedingungen für die Abhaltung von Geflügel-Ausstellungen, 
Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art. 
 

2. Kosten werden nicht erhoben. 
 

3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Erding als bekannt gegeben.  

 
 
Hinweis: 
Die Allgemeinverfügung zur Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe vom 
20.10.2022, veröffentlicht im Sonder-Amtsblatt des Landratsamtes Erding am 
20.10.2022, bleibt unverändert gültig. 

 
 

Begründung 
 

I. 

Seit der letzten Risikobewertung am 06.06.2023 gab es in Bayern keinen Ge-
flügelpestausbruch in Geflügelhaltungen (nur ein Ausbruch bei gehaltenen Vö-
geln in Deutschland) und 26 Nachweise von HPAIV (hochpathogene aviäre 
Influenza Viren) beim Wildvogel (insgesamt 237 in Deutschland).  
 
Aufgrund der starken Abnahme von nachgewiesenen HPAI-Infektionen bei 
Wildvögeln in den letzten Wochen wird in Bayern nur noch von einem mode-
raten Risiko für den Eintrag von HPAI in Geflügelhaltungen durch den Kon-
takt mit Wildvögeln ausgegangen. Die stete Einhaltung der rechtlich vorgege-
benen Maßnahmen zur Biosicherheit wird dabei vorausgesetzt. 
 
 
Durch Geflügelausstellungen wird in Bayern von einem moderaten Eintragsri-
siko ausgegangen, wobei in diesem Bereich des Tierverkehrs dennoch mit 
großer Vorsicht unter Beachtung des regionalen Risikos vorgegangen wer-
den sollte. Die Ausrichtung von Geflügelausstellungen oder –märkten ver-
langt geeignete Biosicherheits- u. Tiergesundheitsanforderungen, um eine 
Verschleppung der Geflügelpest zu verhindern. Die Rückverfolgbarkeit der 
Tiere muss sichergestellt sein. Es bleiben daher die mit Allgemeinverfügung 
vom 03.07.2023, veröffentlicht im Amtsblatt vom 19.07.2023, festgelegten 
Vorgaben für die Abhaltung von Geflügel-Ausstellungen, Märkte und 
Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art weiterhin gültig. 
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Im Hinblick auf die Abgabe von Lebendgeflügel im Reisegewerbe wird in 
Bayern jedoch noch von einem relevant hohen Risiko ausgegangen; zudem 
kann hier die Schwierigkeit bei der Nachverfolgung der abgegebenen Vögel 
im Falle eines H5N1-Eintrages unvorhersehbare Auswirkungen auf die Seu-
chenverbreitung haben. Entsprechende Vorsicht ist deshalb weiterhin gebo-
ten. Daher bleibt die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Erding vom 
20.10.2022 weiterhin in Kraft. 
 
 

II. 
 
1. 
Das Landratsamt Erding ist gemäß Art. 2 Abs. 2 GVVG, sachlich und gemäß 
Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ört-
lich zuständig. 
 
2. 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 24.11.2022, geändert mit Allge-
meinverfügung vom 19.07.2023 stützt sich auf die aktuelle Risikobewertung 
des LGL vom 08.08.2023 für das Auftreten des Geflügelpest-Virus (HPAIV) in 
Bayern.  
 
3. 
Die Kostenentscheidung in Nr. 2 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 13 
des Ausführungsgesetzes zum Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (BayAG-
TierGesG). 
 
4. 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwal-
tungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann 
nach Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Zeitpunkt 
bestimmt werden. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese 
Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Erding als bekannt gegeben gilt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektro-
nisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Ein-
legung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen 
grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 

Hinweise: 
a. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. 

§ 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO 
(EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein gelten-
den Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei 
gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

b. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Hal-
ter von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, 
Truthühnern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen 
Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner An-
schrift und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene 
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige 
Tierart mitzuteilen.  

c. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früherkennung im 
Sinne des Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m 
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersu-
chungseinrichtungen sind kostenfrei.  

d. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, die Bescheinigung 
über das Ergebnis der Labor- bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. 
Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist be-
ginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die 
Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-
Verordnung). 
 
 
Erding, 17.08.2023 
 
 
Stadick 
Regierungsrat 


